
dem. Christentum urvertraut. Wenn unsere ;,Katholische Aktion‘“
iın dieser Leidenszeıt: VO dem verhert, W as ihr VOT Jahren aAll-

haftete, wIird ihr Schaden nıcht Se1N.
Wır rıngen 188881 iıne zeitgerechte Verwirklichung UNsSseTES AÄPpO-

stolates Über die FKorm und Methodik dieses Apostolates 1äßt sich
nıcht viıel qusmachen. Wır WwW1SSenNn och nıcht einrhal‚ ob sıch
konkret mehr 1m Sinne der Carıtas oder der Seelsorgehilfe aus-

wıirken soll ESs ıst auch och nıcht klar, ob neben der sroßen.
Bezeugung 1mM ntlıtz- der Welt dıe unmıiıttelbare Bemuhung- unı
en einzelnen nıcht doch wleder im Vordergrund der kirchlichen.
Bestrebungen stehen wird und ob der Suüuhnegedanke angesichts

vieler Frevel, Schuld und Irrung durchdringen wird, ZUVOT

gelautert und vertieft. Mögen Stylıtentum un: Selbsteinkapselung
sub]ektiv verständliche Formen der Weltflucht un igen-
bewahrung se1nN, das Eirlebnis und die Wiırklichkeit der Schick-
salsgemeinschaft 1st heutzutage viel stark, daß der Aposto-
atsruf gew1 quf eine Dreite Gefolgschaft zäahlen annn

Wır rıngen schließlich 185881 ıne große Bereittschaft: Nicht
für die Heimkehrer, ur die Zurückfhindenden und Suchenden, für
die unzählıgen Wanderer qauf den heimischen Lan_dsfraßen; -nicht
1U für die NeUeE Zeit, einen neuen Lebenswillen und 1N€ gemäße
Weltordnung, für alles Kommende und Zukünftige. Unser Ver-
trauenkönnen und Hoffenwollen lehbht Aaus einer tieferen Bereit-
schaft — AaUS dem Harren quf das' Kommen des Herrn selber. Er 1sSt
seıt der Menschwerdung unaufhörlich unterwegs 115 Wie dunn
1St dıe Wand, dıe uns Von seiner Gegenwart rTrTenn Unzählige
Male der Eixistenznot. : und Lebensgefahr en uUuXNs aus der W elt
dieser Zeitliıchkeit entrückt und der anderen W elt nähergebracht.
Unsere eschatologische Sehnsucht hat deshalb nichts Naives oder
Flüchtiges siıch; SIE wiıird außerdem gnadenhaft enährt Au
dem unzerstörbaren LEirlehnis der ähe des Herrn: .„Komm'’
immerdar, Herr Jesus! Kon_1.-m«e bald!‘*

Pastorälfragen
Der Schleichhandel. Dem aa i1st, von der Natur, also letztlich

VOonNn G'ott selber, die Pflicht auferlegt, für as irdische eme1n-
waohl gen Diese Pfülicht WITd besonders dringlich ın Z.eıten
allgemeiner großer NOot, WeNn die Burger insgemeın aus sıch selber
nicht oder kaum mehr imstande SiNd, sich den nötigen Lebens-
unferhalt, rung, eidung, Wohnunsg, besorgenIn Erfüllung se1ner Pflicht hat dann der aa esetze und Ver-
ordnungen erlassen, d1ie den Buüurgern iıhren notwendigenbensunterhalt, soweit möglich, sichern Seine Gesetze un erord-
NUuNngen kann der aat, wWwenn will, erlassen, aß Ss1e Mmittel-
Da ım Gewlissen verpfilichten als notw2ndige Übung der ustitialegalis. Er annn S1e ber auch, wenn will; als bloße Pönalgesetze
„Theol.-prakt, Quartalschrift' 1948
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und Pönalverordnungen erlassen die als solche (+e w1ıssen ıcht
ZU.  — Lieistung des 1re Geforderten SonNdern I1LU ZA0R  F Leistun£g
der Stirate verpflichten WenNnnNn der (Gesetfzesübertreter azu VeT-
halten wird

Infolge der ungeordneten nlage des Menschen oMmMmMT W1E
die Erfahrung zel, Cdazu diese Normen vielfach ubDertreten
werden UrCcC den SsSogenannten chiLeıch- oder chwarzhande
worunter allgemeın C Handel und H Pra  en
verste.  ‘9 weilche unfer irgendeiner Rucksicht egen Cdie DE
nNnanntien WEeC erlassenen Geseize verstoßen; SINıd „llliegale“
Handlungen

Allgemeine moraltheologische Beurtzilung des Schleichhandels
Die gesunde Moraltheologie S1' dort keine un n s1ich

nıcht CLE Uberfretung N& sicher Gew1ssen verpflichten-
den Gesetzes hanıdelt aber C111 derartiges esetz übertreten
WIrd scheut S1E sich N1C| das „Non 1Ce 411“ Ssprechen

ind 1U agalle Schleichhandelsgesetze unmıttelbar (r+eW1SsSEN
also unter Sünde 1nden Ne1n; befinden SiıCcCh darunter auch

Pönalgesetze Ja, g1bt ‚OT  sten, die VO  5 der Voraus-
setzung ausgehen der MoOoderne aa kummere ıch uüberhaupt
N1IC| das Gew1lissen wolle darum auch NC 1 eWw1sSsen
verpflichten Nach diesen Autforen S1Nd miıthın alle Schleic  an-
delsgesetze e1Ne€e Pönalgesetze amı wollen S1E jedoch nıcht
gemn, daß diese N1IC AU};  N anderen Tunde ı0 ew1issen bın-
den SO bemerkt Vermeersch Theologia oralis 175
‚Ofter. als manche INEeE1NEN annn mMsStTande en denen
Gesetze die sich 11U.  — Pönalgesetze SiNnd Gew1lssen VeL-
pflichten Wenn ZU.  — Verhütung oder Behebung des
Warenmangels oder großer euerun die Burger der Befehl
ergeht entweder die Nahrungsmittel Z Gemeinwohle Ur Ver-
fügung tellen (was die Pflicht ZU.  n erdeklaratıon OTauUS-
setzt) oder siıch ML1T mäaßigeren Treisen begnügen, Wird TI
die allgemeıne Notlage also e das eset7z der Liebe) eE1INeEe

derartıige Verfügung (jew1ssen verpflichtend.‘‘ DIie größere Zan  S
der Autoren 1ST1. aber der Ansicht daß diese Gesetze SOWEeILT S16 f{ür
d1ie gerechte Verteilung lebenswichtiger uter notwendig sind -
mi1ttelbar ew1ssen verpflichten

Wiıe sıch VO selbst, versteht verheren die (;esetize ihre Ge-
W1SSEeN bindende Kraft WE die Wirts  aftslage wieder normal
geworden 1ST die Obrigkeit Verordnungen, die m1T EStE-
henden esetzen praktısch unvereinbar sind verlieren diese
Gesetze inre Verbindlichkeit

Ist aber die Übertretung der geltenden (‚esefze chwere
Sunde? Wer wollte das ehaupten?! Wenn NIC einmal jeder
Diebstahl schwer sündhafift 1isSt wlievl1ele jede Verletzung
dieser ormen, wOoDbel ©! S1C. melsStens N1C. Diebstähle
handelt! ZUur Schweren Sünde gehört e1in bedeutender Gegenstand
C111 mater1a ;  SraV. nNnd ZW ar hier N1C Cie mater1a relatıve
FaVlS, sondern wen1ıgsten eC1INe mater1a absolute LaVlsS, da

machen 1ese Unterstellung nıcht E1INEC Einzelperson,
sondern unbestimmt mehrere oder der aXx rgendwie geschädigt
WIrd AL mater1ıa apbsolute Tavıs annn INa  @ m1T Ar?2ndt
Nouvelle Revue theologiqgue 1926 123 H S Wert fordern, der
notwendig ist fur den Wochenunterhalt ahrun. eidung, Woh-
nung) N& mittelgroßen Familie (mi1% drei ındern des bürgerlichen
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67  >  N Pgs‘to'rfil?ffgg‘én.'  I\/iitfelstandés. Da es sich aber hief nfcht \‘J.1m'/Diebsbafhl’o«der eigei1t4  liche Eigentumsschädigung handelt, wird man die so errechnete  materia gravis verdoppeln müssen und somit sagen: Jener sündigt  schwer, der durch Schleichhandel dem Gemeinwohl -so viel ent-  zieht,  als  den doppelten Wochenunterhalt einer mittelgroßen  Familie des bürgerlichen Mittelstandes ausmacht. Diese Regel gilt  für die Fälle, in denen die Entziehung auf einmal, d. h. durch  einen einzigen Akt, geschieht oder auch nacheinander durch ver-  schiedene Akte, sofern von Anfang an die Absicht bestand, den  genannten großen Betrag zu hinterziehen. In anderen Fällen, be-  sonders wenn die Hinterziehungen in Abständen geschehen, und  zwar bei Werten, die dem genannten Betrage sich nähern, in Ab-  ständen von wenigstens zwei Monaten, ist die Sünde nicht schwer.  Es ist gar wohl zu beachten, daß das Privateigentum mit der  Auflage behaftet ist, dem Gemeinwohl zu dienen, und zwar kraft  der strengen Gerechtigkeit; weil sich aber diese Aufgabe und Auf-  lage quantitativ nicht genau bestimmen läßt, wird man die hier  aufgestellte Regel gelten lassen können.  Außerdem ist zu beachten, daß kleinere Schenkungen, beson-  ders an Angehörige oder schwer Notleidende, immer erlaubt  sind, weil der Staat diese Art von Caritas nicht verbieten kann:  Dasselbe gilt von der Entrichtung des Arbeitslohnes durch Na-  turalien an Gelegenheitsarbeiter. Ist-jemand gemäß den folgenden  Darlegungen zum Nachzahlen des Zolles oder zum Schadenersatz  an den Staat oder eine Mehrzahl von Personen verpflichtet, so darf  der Betrag jenen gegeben werden, für welche der Staat zu sorgen  hat, also den Notleidenden (wozu unter Umständen auch der Resti-  tutionspflichtige selber gehört) oder den Caritasinstituten.  II. Die wichtigsten Arten des Schleichhandels  1. Der Schleichhandel mit Schmuggelwaren. Nach einer noch  immer probabeln Ansicht sind die den Schmuggel. verbietenden  Gesetze reine Pönalgesetze im oben erklärten Sinn. Indessen kann  man beim Schmuggel dennoch sündigen, und zwar:  a) wenn man, um den Schmuggel zu ermöglichen, nicht bloß:  eine erlaubte Restriktion, sondern. eine wirkliche Lüge verwenden  will oder verwendet;  b) wenn man den Zollbeamten nicht bloß durch ein Geschenk  zu einer ihm erlaubten milden Handhabung des Gesetzes, sondern  zur Verletzung der ihm amtlich (also ex justitia) obliegenden  Pflicht verführen will oder verführt, — woraus dann die Gerech-  tigkeitspflicht erwächst, dem Fiskus den entgangenen Zoll nach-  W  träglich zu entrichten;  c) wenn man entschlossen ist, den Beamten unter Umständen  an der Erfüllung seiner Pflicht durch Gewal  hindern, vielleicht sogar durch Schäl  tanwendung zu ver-  digung an Leib und Leben,  oder wenn man ihn auf diese Wei:  se wirklich hindert; — woraus  dann die Pflicht entsteht, den Schaden an Leib und, Leben dem.  Beamten (bzw. seiner Familie) zu ersetzen;  d) wenn man den Schmuggel sehr oft oder gar berufsmäßig be—l  {treibt. Das ist sündhaft wegen der großen Gefahren, denen man  dadurch sich selbst und eventuell‘ seine Familie aussetzt.  In den Fällen a) bis c) begeht man eigentliches Unrecht, indem  man den Staat an der Erreichung in ‘sicherer Aussicht stehender  Gi3'cer verhindert durch Mittel, di;j ein eigentliches Uprecht gegen.  5*PastoralfragenMittelstandes. Da sich aber hier OC“ um Diebstahl oder eigent-Liche Eigentumsschädigung handelt, WwIird InNan die errechnete
mMater1ı1a Sravls verdoppeln mussen und SOMI1T agen Jener sundıgt
schwer, der UTC Schleichhandel dem G(Gemeimwohl 117el CeNL-
zıe als den doppelten Wochenunterhalt einer mıttelgroßen
Famiılıe des burgerlichen Miıttelstandes AuUuUSMAC Diese ege S1ilt
fur die Fälle, ın denen die Entziehung auıt einmal, durch
ınen einzigen AkKT, geschieht oder auch nacheinander durch VeLI+-
schledene AKte, sSofern VOoONn Anfang die AbDsıicht s N
genannten en Beirag hinterziehen. In anderen Yällen, DEe-
sonders Wenn die Hınterziehungen 1n Abständen geschehen, und
War bei Werten, die dem genannten Betirage ıch nähern, 1n AB=
tanden VO  = weniıigstens wel Monaten, ist dieun N1IC. Schwer.

IS 1st. Sar wohl beachten, daß das Prıyateigentum miıt der
Auflage behaftet 1St, dem Gemelinwohl dienen, un! War TE
der Sirengen Gerechütiigkeit; weıl sich aber d1iese ufgabe und
lage Qquanftitativ N1C| genau bestimmen 1äßt, WI1Ird an die jier
aufgestellte gelten lassen konnen.

uberdem IST ZUuU beachten, daß kleinere Schenkungen, beson-
ders Angehorige oder schwer Notleidende, iımmer erilaubt
SINd, we1ıl der Staat diese Art VO.  a Carıtas N1C verbleten kann.
Dasselbe gilt VON der Entrichtung des Arbeitslohnes durch NEas
turalien Ta Gelegenheitsarbeiter. Ist-Jemand gemä. den oigendenDarlegungen ZU Nachzahlen des Z0o1lles oder Z Schadenersatz

den aa oder eine Mehrzahl VO'  5 ersonen verpflichtet, darf
der etrag -  jenen gegeben werden, für welche der aX Sorgennat, also den Notleidenden WOZU nter mMmständen auch der esST1-—
tutionspflichtige selber gehört) oder den Car1ıtasinstituten

Dıe wiıichtigsten Trtien des Schleichhandels
Der Schleichhandel mMmıt Schmuggelwaren. Nach einNer noch

immer probabeln Nsicht SINd die den Schmuggel verbietenden
Gresetze reine Pöonalgesetze 1ım oben erklärten S1iNn. Indessen annn
INa beim Schmuggel dennoch SUunN!  en, un ZWar

Wenn an, um den Schmuggel ermöglichen, N1C. Dloß
1ıne erlaubte Kestriktion, sondern eiNe WIFL.  1C Lüge verwenden
will der verwendet;

WenNnn an den ollbeamten NC DIoß durch eın Geschenk
einer iıhm erlaubten milden andhabung de: esetzes, sondern

ZU.  — Verletzung der ihm amtlich also jJustitia) obliegendenPflicht verführen wiıill oder verführt, WOTaUS annn die erech-
Ligkeitspflicht erwächst, dem Fiskus en entgangenen oll ach-
räglich entrichten;

Wenn 5 entschlossen Ist, den Beamten unter Umständender L“  ung se1ner Pflicht Urc ewa
hindern, vielleicht SOSar durch Schä

tanwendung VGL
Le1ib unı eben,oder WEenNnn man ihn auf diese Wel YTklich hindert; W O'}  usdann die Pflicht entstie den Scha  aen 1D en dem.Beamten (DZW. sSeiner Familie) Trsetzen;

wenn INa  w den Schmuggel sehr OTft oder berufsmäßig be-
treibt. Das ist sundhaft: der großen Gefahren, denen INa  5dadurch sich selbst und eventuell Familie aussetzt.

In den Fällen Dis C) eg Inan eigentliches nNrecCht, indenten aa der Erreichung ın ıcherer Aussicht stehender
uter verhindert urch Mittel, die eın eigentliches Nr
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def1‚ Staat enthalten. Daraus entsteht die Pflicht, den oll nachzü-
zahlen.

Schmuggel verstößt, wie gesagt, sich 1Ur SCHCH reine Ponal-
gesetze. BasıiSst V O] Schmuggel verstehen, bel dem an uter
aus einem Nn1ıC notleidenden and iın eın anderes bringt. 474 aber
nicht VO umgekehrten Fall; denn ın d1esem Falle, besonders 17
Ze1ten großer Not des eigenen Landes, 1sSt Schmuggel sündhaft,
weil INa  ® dadurch den axX der ESOT. des Gemeinwohls
hindert.

Was 1ST 1U VO andel M1 chmuggelwaren Z halten? [Dıe
Negal ın as and gebrachten Waren werden 1n den meilisten
allen nıcht deklariert un SiN'd dann dem allgemeinen utzen
eNTzZOgen. Die moralische Beurtelilung dieser IHegalıtat Tichtiet sich
dann nach den weliter unten anzugebenden egeln. In den melsten
Fallen werden die Schmuggelwaren überspitzten Preisen Ver-
ATı Dadurch kann amn siıch schwer die ausgleichende
Gerechtigkeit veriehlen un sich die Verpflichtung zuzliehen,
den UÜberschuß Der den gerechten Preis dem Käaufer ZUrücCkzu-
geber:

Hier g1ibt s1ch 11U. Gelegenhe1t, die Normen anzugeben, ach
denen die Gerechtigkeit oder Ungerechtigk21t des TEeLIsSCeS De-
urtelılen 1ST. Man unterscheidet bekanntlıch den gesetzlichen ega-
len) Preis VOIN Marktpreıs. Vom Sonder- oder Liebhaberpreı1s
können W1r 1er absehen. Jeder, auch der gesetzliche Preis M
gerecht sSe1N, SONST. braucht > ıch NC ihn halten

Die ra ach dem gerechten TEeIS behandelt lichtvoll PE
Schilling 1ın seinem eNrTDuC der Moraltheologie I1 425 S
seien daraus folgende edanken entnommen. Preis 1ST der 1n
Geld ausgedrückte Wert. Wert einer Ware 1m objektiven S1inn 1ST
er 1n 1ıhr seIbst enthaltene Wert, der Cie Produktionskosten
einschließlich der uslagen für ONSTLOITE ne Verzinsung un
Amortisation des Anlagekapitals un den Arbeitslohn a
WOZU dann noch eın anıgemesscCHNer Gewınn kommen MU. Die
enanntien omente ohne den Gewıinn bezeichnen die unterste
Grenze,des gerechten Preises. ZiUu diesen objektiven aktoren muß
aber noch eın mehr subje  1VvVes Moment ommen, namlich der
Wert, den ıne aCc nach allgemeıner Schätzung für Interessen
und Bedürinisse, also ihre EKıgnung ZU. Bedarfsdeckung ihre
Brauchbarkeit fÜr das Gemeinwohl, besitzt; diese Brauchbarkeit
offenba sıch 1n Angebot und achfrag! DIie allgemeine Schätzung
wird rechtmäßi gebildet, WEn S1e nicht beeinfNußht ist durch g._
waltsame, unehrliche Mittel wıe Unterdrückung der Konkurrenz,
betrügerische erbreitung falscher Nachrichten oder urch AUti=-
auf nıd Verbergunig VO  5 aren, und wenn die Wirtschaftslage
normal ist. Diese allgemeine rechtmäßig gebildete Schätzung be-
stimmt den gerechten Marktpreıs. Es wird sich dabei für gewöhn-
lich eın niedrigster, eın mittierer und e1in höchster Preis ergeben,
dessen Einhaltung sich WEeNn die allgemeine Schätzung
infolge Hhesonderer 1te N1C. einen anderen Preis Zzuläßt) eine
Pflicht der strengen VGerechtigkeit 1ıst

Der gesetzlıiche Preis WIrd VO Staa besonders dann Test=
gesetzZzt, WenNnn sich 1n einem wichtigen Warengebiet ange. e1Nn-
stel und deshalb die Wirtschaftslage anormal WITd. Der Waren-
mangel ist eın Faktor, der ‘den Mar  reıIs oft 1ın die Hohe
schnellen 1äßt, daß vliıele aum oder Sar nicht mehr imstande sind,
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solche Waren zaufen Das 1ST naturlich das Gemeinwohl
verhängnisvoll wen1gstens dann WenNn C(1e lebenswichtigen ATUu=-=-
kel davon eTITOTIIeEN werden Hıer mMuß der 'a eingreifen und
d1ie Preise estsetizen Wenn s geschieht S! hat der legale Preıs
die ermutung fur sich daß gerecht SE1 Diese Vermutung TAallt

dann dahın WenNnn Cdie Ungerechtigkeit des egalen Pre1ises
bewilesen wird S1IC wIird Dewlesen, We1nn objektiv urteilende ach-
erständige die Ngerec.  igkeıt behauptfen geSTUTZT aut den Nach-
WOe1Ss daß der Preıis dem objektiven (oben beschriıebenen) Wert
der Waren Nıg entspricht daß der erkaufer N1C. einmal
auft osten OoMmM Der lJegale Preıis wird naturlıch cdann

gerecht WeNn der Warenmange. Urc Änderung der Wiırt-
schaftslare behoben IStT Ebenso braucht 5 SICH den egalen
Preıs nNnıcht halten Wenll allgemeinen auch VON SCW1ISSCIHL-
haften Leuten N1ıC eingehalten wird zumal unter stüillschweıgen-
der ustimmung der zuständigen ehorden (Vgl Aertnys Damen,
eo Mor I1'i 925 Merkelbach eo Mor 314)

rundsatz Man ıst Gewissen verpflichte?2t TU fuür den
legalen Preis kaufen und verkaufen Wer außer den soeben
genannten Umstanden anderen Preis andel treibt VeI -
SsSun  1 ıch Gew1lisSsen die Gerechtigkeit un ISE VOeILI-
pflichtet den Überschuß dem aufer zurückzugeben DZW das
enlende nachzuzahlen Sofiern ]1ed0o der hNhOohere oder nliedrigere
Preis N1C: Sezwungen sondern spontan, 2aNZz freiwillig er
Oder angenomMmM: WIrd handelt siıch eine teilweise chen-
kung die N1C. diıe Gerechtig.  keit Versto wohl aber C
die Liebe wWenn Notleidende außerstand gesetzt werden die lebens-
notwendigen Waren kaufen In den Fällen sıch die Ver-
kaufer gegense1lLg vertraglic. verpflichtet hatten, NA1C. unter dem
gerechten Preıs verkaufen würde der illiger Verkaufende
durch erletzung des errages, also der strengen Gerechtigkeit
schadenersatzpflichtig gegenüber den anderen erkäufern die
olge SC1INer Praxıs Kundschaft verloren häatten

Der andel mıL NC kontrollierten Waren 1 l1oß
Schmuggelwaren, sondern auch andere werden der staatliıchen
Überwachung entzogen Ist das Sunde? ‚weifelschne mMuß der
aa Zeiten allgemeiner großer Not 1iNe Bestandsaufnahme
Aer vorhandenen lebenswichtigen Waren ano  en; SONST. 1ST
iıhm unmöÖöglic) Ee1Ne an gemMeESSeNE Verteilung 1le Klassen der
Bevölkerung, esonders der arıneren Volksteile, die Wege
Jeiten Die bejJahende wort aut die rage, OD ‚ld18 Vorschriften,
die Waren anzugeben, Gewissen verpflichten, ergibt sıch
en einlfeitenden oben angeführten Satzen. Es ist unde, die eDenNnS-
wichtigen Waren N1ıC. deklarieren sofern INan azu aufgefor-
ert wird außer 81N$g\ Waren, Cdie n als kleinere (ze-
schenke Angehörige und besonders Notleidende oder ZU  — Ent-
riıchtung des Arbeitslohnes Gelegenheitsarbeiter Reserve De-
halten will

Nach Vermeersch, eQ. Mor. H 4295, verletzen ON die
strenge Gerechtigkeit, welche lebenswichtige Waren ‚USa  1N-
en und verbergen, weil S1e dadurch die Seltenheit der Waren
verursachen und die gerechten €e1S!  1  ung erforderliche a]]=
gemeine Schätzung gen

Wann die Nichtangabe schwer sündhaft ist, wurde oben eben-
fall  SN  Z angegeben
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Der andel mM1% NıCcC. kontrollierten Waren ISt ungerecht WEn
die Preise ungerec. SIN gemä. den früheren Ausfuüuhrungen 1St
unerlau: we1ll CS ewlissen bindende (Geseize oder doch

die 1e Wenn dadurch die Notleidenden Erwerb le-
benswic.  iger uter gehindert werden

Der andel mıL Rationierungskarten DHas System Ger Ratın-
nıerungskarten W1rd VO. StaaTt eingeführt 1Ne angemess
Verteilung der lebenswichtigen ılter ermöglichen eln WeC
der IU RrTEeIC WwIird WeN gelingt das System urchzuführen

1J)aG System nn VO  ®) Staatsbeamten oder VO.  > Tiıvaten gestort
werden Wenn Staatsbeamte atıonierungskarten veruntiwreuen
verletzen S1LC ihre Amtspflicht 9 1SO die trenge Gerechtigkeit und
S1NC dem Staate gegenüber ersatzpflichtig, Sofern dadurch dem
ax zeitlicher Schaden ENLSTE Was allerdings selten zutreffen
WI1rd S1ie verlerizen aber sicher das der 1e we1l S1e Clie
a  SgEMESSCHNEC Verteilung der lebenswichtigen uter beeinträchtigen
Prıvate C1e VO  ®) Staatsbeamten Rationierungskarten kaufen
machen sich der Mitwirkung M1% deren U:  erech  tigkeit schuldig
und SIN m1T iıhnen ZU.: Ersatz des daraus eLwa dem Staate
wachsenden Schadens verpflichtet S1Ee SiNnd (‚;ew1ssen verpflich-
tet. die arten zurückzugeben gegen den dafür bezahlten Preıs
oder Bedürfitige verteilen schon eswegen weil der m 1%
dem Staatsbeamten abgeschlossene aufvertira. ungültig 1St
dem diese „verka  ;te: W.as nıcht in ugentum War IMese Ruück-
gabepflicht estande Ur mehr wenn clie Kationı:erungskarten
erpreßt oder gestohlen

Auch Verschenkung oder Verkauf VO  e ungultig erworbenen
arten CT N1ıC bloß unerl1au sondern auch ungültig, we:il -
I1LU.: e1geNes N1ıC aber remdes Gut verschenken oder verkaufen
kannn üÜltig und rechtsmäßl: erworbene Rationmierungskar
kann I1Larn\nı aDner ohne Verletzung der Gerechtigkeit verschenken
oder vernunfugen Preıis verkaufen; die Karten en
I wahren Wert we1il S1C die Möglichkeit biıeten W aren

kaufen cdieser Wert IST äber sıch nicht och WI1Ee der Wert
der kaufenden Ware sondern NUur C111 Bruchteil davon |DS Mag
vorkommen, daß Kaufier der (3eld Hhaft spontan bere1ıt
1St TUr die arten E1INECIL jel höheren Preis zahlen In diesem
all 1ST der erscCc bDer den gerechten Preıis der Karten C111
eschen Verschenkungsg oder Verkauf VO  5 rechtmäßig erworbenen
arten WaTe aber üundhafte Verletzung der Liebe, Wienn S1C
olchen gäbe, dTEe inrer Nn1ıC bedürfen, STa solchen, die wirk-
licher Not S1Nnd

Daß private Herstellung VO  ( Rationierungskarten unerlaubptfier
Betrug und erletzung des (+ew1ssen bindenden Verbotes Oder
doch der Liebe ist Verste. siıch VO  5 selbst Verkauf derartiger
arten 1sSt unguültig und Zz1e die Pflicht ach sich den afür —
haltenen Te1s zurückzugeben oder Notleidende verteilen

Kauf ohne Bezugsberechtigung Wer Waren ohne Bezugs-
berechtigung, hne Rationierungskarten gerechten reisen kauft
oder verkau: sündigt ZWar nıicht die Gerechtigkeit un
WIird darum nıicht restitutionspflichtig. Allein, wWenn dies nicht aus
sChr er Not des Käaufers geschieht, verstößt 5 dadurch: g—
gen das Gewissen bindende Staatsgese oder doch gegen das
christliche Gebot der Naächstenliebe gegenüber den Notleidenden
Daß selbstiabrizierte oder gestohlene oder SoONsStWwIE ungültige Kar-



ten keine Bezugsberechtigung Degründen und die mi1t ıhnen
atıgten Kaufe unerlaub machen, 1ST selbstverständlich ‚OC]
besteht aAr S1CHN ach olchen aufen keine Restitutionspflicht

Illegaler Tauschhande Der i®LLegale Tauschhandel isSt vielfach
Schwung Was 1ST VON ihm nalten? Als Tauschm:  ttel gelfen

vVv1ielTac. Zugaretiten Der Tausch zwıschen Zugaretten und Waren
1S1 L11U. dann gültig, WenNnn die Zugare  n Faugentum der Ver-
ragspartel Ind entweder VOo  5 ın selbst Tabriziert der uUrc
gültige Schenkung, gültigen Kauf oder eLwa Erbschafit kıgentum
geworden S1iN'C andernfalls ıST ihre Vertauschung m1T Waren
gultig und bedingt die Wiederherstellung des Zustandes, WI1IE
VOL dem Kaufe ar Der Vausch als solcher ASt. auch unguültig,
Wenn die Tauschobjekte Zigareiten Ware
ıhrem Werte £2aNZz ungleic| sind außer =) verbände m1T em
Tausch wıssentlich und Ireiwillig C1NMN: Schenkung, Was fur g-
wonnlic anzunehmen 1ST da INa vernünftigerweise wohl kaum
Sen kann, ]jeman sSe1 gezwungen, i1garetten kaufen, daß
dann deswegen die Schenkung und folgerichtig auch der ausCcC.
als SOILC. ungültig Ware.

Der Schleichhandel m1t Zugaretten nNd ahnlichen Sachen,
m1t KHeuersteinen, ann siıch weit entwickeln, daß cdie

Zigaretten USW. N1ıC mehr als eigentliche Tausch-, SoNdern viel-
mehr als Zahlungsmittel betrachtet werden. Sobald die Entwick-
Jung weit fortgeschritten ist, bekommen die Zigaretten

Charakter un brauchen, ebenweiıl S1C Zahlungsmittel g‘_
worden sind, der CdUrCc S1E erwerbenden Ware nıcht mehr
gleichwertig SC1HINMN, SI sSiınd dann „Geld““, und das Geld muß
Se1INeEN. iINNeTrenN ertie ach keineswegs S} viel gelten die
Ware, die 5 dafür erhält Eis gibt ZWAaTr e1Ne ichtung der
Geldwissenschaft die 111e iNNere Glel  wertigkeit VONn Geld und
gekaufter Ware fordert ‚.Der diese Richtung 1ST Janl emeın
und wird el der ung m1T Kleinge nırsends anerkannt
Darum können auch Zugaretten UuSW obschon illegales, och gül-
1ges Zahlungsmittel eln Diese Art der Zahlung Versto mithın
NC die ausgleichende Gerechtigkeit wohl aber den
ehorsam, er doch S  eczecn die Liebe SOWEINT, dadurch Cd1ie
gemessene Verteilung der notwendigen Bedarfsgüter Schaden
der Notleidenden verhindert WIrd

Schwarzschlachtung. Das staatliche OT, den Bestand VO  w
Tieren, die der olksernährung jenen, auf erlangen anzugeben,
ist Zeiten großer Not wenigstens indirekt Gewissen verpflich-
tend hinsichtlic CC estandes der ZU Lebensunterhalt der
CiIsSENEN Familie N1C. notwendig 1sStT Diese Ausna' 1st Z
machen ach dem PrUuC| „Jeder 1ST, SLCh selbst der aC]  e
un der Staat hat eın echt ]emandem den nOtLLgen ebensunter-
al entziehen damit, anderen helfen Andere Schwarz-
Sschlachtungen sSind aber sundhaft Der Verkauf Von Fleisch Au  N
Schwarzschlachtungen (mit oder ohne Rationierungskarten) 1ST
nNnicht als ungerec| betrachten, vorausgesetzt, daß dabei der
erechte Preis( überstiegen WwIrd

ITI Schleichhandel notwendig?
Es annn vorkommen und omm WIFr.  TC VOL dalß jemand der

lebensnotwendigen Sachen entbehr WenNnn S1e N1C. auf dem.
Wege des chwarzhandels erreicht Was 1st azZzu sagen? nier



Pastoralfragen
der selbstverständlichen Voraussetzung, Cdie bei der heute
grassierenden Genußsucht leider N1C. selbstverständlich 1ST, daß
INa  ®) SDarT, also VOL allem unnOTLLge Kleiderpracht, Theater- und
Kinobesuch, unnoTLLSge Schleckereien, unnötLLiges Rauchen USW. VeIL-

me1det, Desteht das nacCchste erlauDbptfe Mittel, siıch den notwendigen
Lebensunterhalt verscha{ifen, 1n vermehrter el das
N1C. geht, ın der Nanspruchnahme der christlichen arıtas,
erster Stelle VO  5 Se1ten der Angehörigen, nachher VO  5 se1ten
der Carmtasınstıtute Wer auch dann NIeC estehen kann, h1
WeTlI:* recht empfindlic‘ un Jängere eıt ungern oder STAT!
frieren MU. oder notwendige arztliche Hılfe Nd He1ilmittel N1ıC
bekommen un d bezahlen kann, 1sT der 43T darauf angewlesen,
sich auft illegalem Wege das Notwendige verschaffen.

Nach dem Spruch: „NOt ennn keıin ebot“ kann INa  » jenen
nıcht der Sunde eschuldigen, der 1n dieser Notlage, AU!  N der ihn
der aa eireıen sollte, aber N1IC befreıit, die Staatsgesetze, —

weıt diese nıcht zugleich Naturgesetze SiNd, übertritt Nach einer
eingangs angeführten moraltheologischen Ansıicht SIN sich
alle den Schleichhandel verbietenden (zesetze POönalgesetze, die
als solche N1IC. 1 ew1lissen binden, sondern 1iNSOoWweilt, als
S1e den einzigen Weg angeben, auf dem c  5 Cdas atürliche und
chrıstliche der Nächstenliebe erIullen annn Fuür die
also, S1Ee diesen WEeC| erfüllen NIC imstande sind, verl1e-
T S1Ee iNre Verbindlichkeit. Darum W1rd eın Beichtvater Je-
mand, der sich SONST. 1ın seiner Not wirklich N1C| helfen weiß,
a  9 WEeNnNn vielleicht gescC.  uggelt oder NNe Rat1ionle-
rungskarten das WIFr)!  1C Notwendige gekauft hat oder schenken
Leß oder etiwa Schwarzschlachtungen VO  5 eigenem Vieh vorgenom-
11 hat Nur darf De1 all diesen Schleichwegen keine eigentliche
Lüge, keın eigentlicher etirug vorkommen, und der esetzeSs-
ubertreter MU. bereit _ Seln, die vielleicht erfolgende Strafe auf
sich Z nehmen.

Von der unter Umständen (Z ın außerster Not) erlaubten,
Entwendung Tremden utes soll 1er e die Rede eın Nur das
MUuß betont werden, daß derartiıige Entiwendungen immer uNneTr' -

FL laubt sind, wenn sich C1e igentumer 1n eicner Not beNinden
Oder cdurch die Entwendung 1n gleiche Not geraten, und daß InNan

be1 der Entwendung den Entschluß naben muß, das Entwen-
ete oder dessen Wert später zurückzuerstatten, Wenn 1909028  5 Z
eıt der Entwendung die USSIC hat, späater tun können.

Innsbruck. merg

Die Lage der Frauen kriegsvermißte oldaten. Die uüuckkehr
der Kriegsgefangenen lenkt die Gedanken un wıllkuüurlich auf die
Vermißten, 511 jene IIMMen Opfer des Krieges, Von denen jede
aCNrıc Im vOolkerrechtlichen Sınn ist der Begri1{ff V CT
m1Gt“ leicht definiert. Was aber besagt das Wort „verm1ßt“ TÜr cie
Gattın? Fur die ern un Kinder? Fuür die sonstigen Angehörigen?
Dafür gab M1r unlängst Jjemand mi1t gequältem Herzen 1Ne
treffende Umschreibung 1ınNne unde, die N1e €l  ‘9 eın Schmerz,
der immer wieder aufbricht, e1n Weh, das immerfort drückt, e1INe
ngewißheit, die m.  ert, eın Zustand, der n1ıe volle Lebensfreude
aufkommen 1äßt. Eıne Todesnachricht trıifft mMOMmMentan hart, aber
die eit heilt auch diese Wunde. Nach und ach findet Man siıch
mi1t dem harten Schlag ab


